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TOP: Ausbau der Straße "Auf dem Stadtfeld" in Bödefeld 

- Beschlussfassung Bauprogramm 
  
 Produktgruppe: 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Bezirksausschuss Bödefeld beschließt das vorgestellte Bauprogramm zum Ausbau der 
Straße „Auf dem Stadtfeld“ in Schmallenberg-Bödefeld. 
 
2. Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Aufwand/Auszahlung: Produkt:  Verbuchung: 

a) 110.000 € brutto 
b) 65.000 € netto 
 

Nr. a) 540101 
b) 530101 

 

 
 
☐ Ergebnisplan 

 
☒ Finanzplan 

Konto: Jahr: 

Text a) Straßenbau 
b) Wasserleitung 

a) 78520 
b) 78520 

 
 

2023 
2023 
 Ertrag/Einzahlung:  Maßnahme:  

 
 

a) 743 
b) 578 

☒ Mittel stehen zur Verfügung Auswirkungen auf Folgejahre: 

☐ Mittel stehen nicht bzw. nicht in ausreichender 

Höhe zur Verfügung 
Deckungsvorschlag:  
 
 

Abschreibungsaufwand: NKF-Nutzungsdauer (Jahre): 

a) 2750 €/Jahr  
b) 1.969,70 

€/Jahr                       

40 Jahre 
33 Jahre 

 
3. Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Straße „Auf dem Stadtfeld“ in Bödefeld ist eine Anliegerstraße, welche die Wohnbebau-

ung entlang der Straße erschließt. Die Straße befindet sich in einem Zustand, der einen 

Tiefausbau erforderlich macht. Großflächige Aufbrüche und Risse im Fahrbahnbelag zeigen, 

 

gesehen: I II III 

   
 



dass die Statik der Straße den Anforderungen nicht mehr genügt. Auch die Entwässerungs-

rinne weist erhebliche Verformungen auf und ist zu erneuern.  

 

Der Ausbaubereich erstreckt sich über eine Länge von insgesamt rund 108 m ab der Ein-

mündung zur „Graf-Gottfried-Straße“. Der gesamte Ausbaubereich ist dem beiliegenden La-

geplan zu entnehmen. 

 

Es ist geplant, den vorhandenen Oberbau aufzunehmen und mit Frostschutzmaterial und 

Asphalttrag- und -deckschicht neu aufzubauen. Als Randeinfassung und zur Entwässerung 

der neuen Fahrbahn dient in Fahrtrichtung „Graf-Gottfried-Straße“ am rechten Fahrbahnrand 

eine 3-zeilige Rinne aus Betonsteinen. Auf der anderen Straßenseite ist eine 1-zeilige Be-

tonsteinrinne als Randeinfassung vorgesehen. Die Planung sieht einen Ausbau als gemisch-

te Verkehrsfläche vor. Die Fahrbahn weist eine Breite von rund 3,70 m bis 4,60 m auf. Sie 

variiert dabei in Abhängigkeit von der Katastergröße und der örtlichen Gegebenheiten. Die 

Ausbautiefe beträgt 60 cm. 

 

Aufgrund ihres Alters ist es erforderlich die Hauptwasserleitung sowie die Hausanschlüsse 

zu erneuern. Hausanschlüsse, die in den letzten Jahren zum Beispiel aufgrund eines Rohr-

bruchs bereits erneuert worden sind, werden übernommen und an die neue Wasserleitung 

angeschlossen.  

 

Der vorhandene Mischwasserkanal wurde im Vorfeld mittels Kamerabefahrung untersucht. 

Im Ergebnis ist keine durchgängige Erneuerung des Kanals erforderlich. 

 

Derzeit befinden sich in der Straße zwei Straßenleuchten. Eine Abfrage im Rahmen der An-

liegerversammlung zeigte, dass die Beleuchtungssituation als ausreichend empfunden wird 

und daher seitens der Anlieger kein Bedarf für Ergänzung gesehen wird. Da sich die Leuch-

ten technisch gesehen in einem guten Zustand befinden, ist eine grundlegende Erneuerung 

nicht vorgesehen. Mittelfristig ist hier ein Austausch der vorhandenen Leuchtenköpfe in LED-

Technik beabsichtigt.   

 

Die Baumaßnahme ist im Sinne des Kommunalabgabengesetzes beitragspflichtig. Die An-

lieger wurden sowohl schriftlich als auch im Rahmen einer Anliegerversammlung am 

14.02.2023 über die anstehende Baumaßnahme informiert. 

Bei der Straße „Auf dem Stadtfeld“ handelt es sich um eine Anliegerstraße mit einer Bei-

tragspflicht von 50 %. Das Land NRW hat zur Entlastung der Anlieger ein Förderprogramm 

verabschiedet, mit dem der Anliegeranteil zu 100 % gefördert wird. Vorbehaltlich der Gewäh-

rung einer Förderung sind daher durch die Anlieger keine Anliegerbeiträge zu entrichten. 

  

 
 
 
 
 
 


